
BayStrWG: Art. 32a Kreuzungen mit Gewässern

Art. 32a  Kreuzungen mit Gewässern 
 
(1) 1Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu Kreuzungen mit Gewässern (Brücken 
oder Unterführungen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden, so hat der Träger der 
Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 2Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, 
daß unter Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse der 
Wasserabfluß nicht nachteilig beeinflußt wird.

(2) 1Werden Gewässer ausgebaut (§ 67 des Wasserhaushaltsgesetzes) und werden dazu Kreuzungen mit 
Straßen hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert, so hat der Träger des Ausbauvorhabens die 
dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 2Wird eine neue Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer 
hergestellt wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße zu berücksichtigen. 3Wird die 
Herstellung oder Änderung einer Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umgestaltet wird, so 
sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürfnisse zu berücksichtigen. 4Verlangt der Träger der Straßenbaulast 
weitergehende Änderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen.

(3) 1Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewässer aus anderen als straßenbaulichen 
Gründen hergestellt oder wesentlich umgestaltet, so daß eine neue Kreuzung entsteht, so haben der Träger 
der Straßenbaulast und der Unternehmer des Gewässerausbaus die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu 
tragen. 2Die Leistungsfähigkeit der Beteiligten ist bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen.

(4) 1Werden eine Straße und ein Gewässer aus anderen als straßenbaulichen Gründen gleichzeitig 
ausgebaut und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geändert oder durch einen Neubau 
ersetzt, so haben der Träger des Gewässerausbaus und der Träger der Straßenbaulast die dadurch 
entstehenden Kosten für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten bei 
getrennter Durchführung der Maßnahme zueinander stehen würden. 2Gleichzeitigkeit im Sinn des Satzes 1 
liegt vor, wenn baureife Pläne vorhanden sind, die eine gleichzeitige Baudurchführung ermöglichen.

(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine Einigung nicht zustande, so ist darüber 
durch Planfeststellung zu entscheiden.


